
 
 
 
 
 
 
 

 

Aragon Aktiengesellschaft 
Wiesbaden 

 
ISIN DE000A0B9N37 

ISIN DE000A0JBQE5 
 

Einladung zur Hauptversammlung 
 

 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, 
 
wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Aragon Aktiengesellschaft, 
Wiesbaden, die am 29. Mai 2009, 12.00 Uhr, im Novotel, Augustusstraße 6 in 55131 
Mainz stattfindet. 
 
 

Tagesordnung 

 
 
TOP 1 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das 

Geschäftsjahr 2008, des gebilligten Konzernabschlusses und des 

Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008 sowie des Berichts des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008  

 

TOP 2  

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 

Geschäftsjahrs 2008  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahrs 2008 in 

Höhe von 2.561.444,87 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. 

 

TOP 3 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das 

Geschäftsjahr 2008 

 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

TOP 4 

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für 

das Geschäftsjahr 2008 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2008 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 

 

TOP 5 

Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die 

 

FALK & Co GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft,  

Großer Hasenpfad 30, 60598 Frankfurt am Main 

 

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu 

bestellen. 

 

TOP 6 

Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien  
 
Die Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juni 2008 auf der 

Grundlage des § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, eigene Aktien bis zu 10% des 

zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Soweit 

von der bestehenden Ermächtigung noch kein Gebrauch gemacht worden ist, soll sie 

mit Ablauf dieser Hauptversammlung aufgehoben und durch eine erneute für 18 

Monate, also bis zum 30. September 2010, gültige Ermächtigung ersetzt werden. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien zu ermächtigen und wie folgt zu beschließen: 

 

1) Die bestehende Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur 

Verwendung eigener Aktien gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 

2. Juni 2008 zu dem dortigen Tagesordnungspunkt 6 wird mit Wirkung 

zum Ablauf des Tages dieser Hauptversammlung aufgehoben, soweit 

von der bestehenden Ermächtigung noch kein Gebrauch gemacht 

worden ist. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

2) Der Vorstand wird mit Wirkung zum Ablauf des Tages dieser 

Hauptversammlung ermächtigt, bis zum 30. September 2010 eigene 

Aktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis 

zu zehn Prozent des derzeitigen Grundkapitals oder – falls dieser Wert 

geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu jedem zulässigen Zweck zu 

erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen 

eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr 

nach §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 

10% des Grundkapitals entfallen.  

Der Erwerb darf über die Börse, mittels eines an alle Aktionäre 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder mittels an alle Aktionäre 

gerichteter öffentlicher Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten 

erfolgen. Der Gegenwert für den Erwerb der Aktien (ohne 

Erwerbsnebenkosten) darf bei Erwerb über die Börse den 

durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft mit gleicher 

Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 

drei Handelstagen vor der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 

zehn Prozent überschreiten und um nicht mehr als zehn Prozent 

unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer an alle 

Aktionäre gerichteten Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten darf er 

den durchschnittlichen Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft mit 

gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten 

drei Handelstagen vor dem Tag der Veröffentlichung des Angebots bzw. 

der Einladung um nicht mehr als zehn Prozent überschreiten und um 

nicht mehr als zehn Prozent unterschreiten. Sofern bei einem 

öffentlichen Kaufangebot oder einer an alle Aktionäre gerichteten 

Einladung zur Abgabe von Verkaufsofferten das Volumen der 

angedienten Aktien das vorgesehene Rückkaufvolumen überschreitet, 

muss der Erwerb nach dem Verhältnis der jeweils angebotenen Aktien 

erfolgen. Ein bevorrechtigter Erwerb bzw. eine bevorrechtigte Annahme 

geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär 

sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können unter 



 
 
 
 
 
 
 

 

insoweit partiellem Ausschluss eines etwaigen Rechts der Aktionäre auf 

Erwerb ihrer angedienten Aktien vorgesehen werden.  

 

3) Der Vorstand wird ermächtigt, die aufgrund dieser und früher erteilten 

Ermächtigungen erworbenen eigenen Aktien wie folgt zu verwenden: 

a)  Sie können über die Börse oder durch ein Angebot an alle 

Aktionäre veräußert werden.  

b)  Sie können ferner mit Zustimmung des Aufsichtsrats auch in 

anderer Weise veräußert werden, sofern die Aktien gegen 

Barzahlung und zu einem Preis (ohne Nebenkosten der 

Verwertung) veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien 

der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Der 

zusammengenommene, auf die unter dieser Ermächtigung 

veräußerten Aktien entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 

darf zehn Prozent des derzeitigen Grundkapitals oder – falls dieser 

Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der 

vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der 

Gesellschaft nicht überschreiten. Dabei ist der anteilige Betrag am 

Grundkapital anzurechnen, der auf Aktien entfällt, oder auf den 

sich Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Pflichten aus 

Schuldverschreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser 

Ermächtigung unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder 

sinngemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben oder aus eigenen Aktien veräußert worden sind.  

c)  Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Rahmen des 

unmittelbaren oder mittelbaren Erwerbs von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen angeboten und 

übertragen werden.  

d)  Sie können zur Erfüllung von Options- und/oder Wandelanleihen, 

die die Gesellschaft oder eine unmittelbare oder eine mittelbare 

Tochtergesellschaft der Gesellschaft ausgibt, verwendet werden.  

e)  Darüber hinaus können bei einer Veräußerung erworbener eigener 

Aktien durch Angebot an alle Aktionäre den Inhabern der von der 

Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder einer mittelbaren 



 
 
 
 
 
 
 

 

Tochtergesellschaft der Gesellschaft ausgegebenen Options- 

und/oder Wandlungsrechte Bezugsrechte auf die Aktien in dem 

Umfang gewährt werden, wie es ihnen nach Ausübung der 

Options- und/oder Wandlungsrechte bzw. nach Erfüllung einer 

Wandlungspflicht zustehen würde.  

f)  Sie können mit Zustimmung des Aufsichtsrats eingezogen werden, 

ohne dass die Einziehung oder deren Durchführung eines weiteren 

Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Der Vorstand wird 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital 

der Gesellschaft um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden 

Teil des Grundkapitals herabzusetzen.  

 

4) Das Bezugsrecht der Aktionäre auf eigene Aktien wird insoweit 

ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorstehenden 

Ermächtigungen nach den Ziffern 2) b) bis e) verwendet werden.  

5) Alle vorstehenden Ermächtigungen zum Erwerb und zur Verwendung 

eigener Aktien können unabhängig voneinander jeweils einmal oder 

mehrmals, ganz oder in mehreren Teilbeträgen durch die Gesellschaft, 

aber ebenso auch durch ihre unmittelbaren oder mittelbaren 

Tochtergesellschaften oder für ihre oder deren Rechnung durch Dritte 

durchgeführt werden.  

 

 

TOP 7 

Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

 

Herr Andreas Arndt hat sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 

Ablauf des 9. Oktober 2008 niedergelegt. Die heutige Hauptversammlung soll daher 

für das ausgeschiedene Mitglied einen Nachfolger wählen, dessen Amtszeit sich 

gemäß § 12 Abs. 4 der Satzung auf den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 

Mitglieds beläuft. 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, 

 

Herrn Jörg Keimer , wohnhaft in Hünstetten, Rechtsanwalt für die Zeit 

bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 



 
 
 
 
 
 
 

 

Aufsichtsrats für das am 31. Dezember 2014 endende Geschäftsjahr 

beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen. 

 
Herr Jörg Keimer ist bei folgenden Gesellschaften Mitglied in Aufsichtsräten 

und vergleichbaren Gremien im In- und Ausland: 

 

 - Jung, DMS & Cie. Aktiengesellschaft, Grünwald         Aufsichtsrat 

- GAMAX Broker Pool AG, Wiesbaden     st. Vorsitzender 

 
 
Der Aufsichtsrat der Aragon Aktiengesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1, 101 

Abs. 1 AktG und § 12 Abs. 1 der Satzung aus sechs von der Hauptversammlung zu 

wählenden Mitgliedern zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge 

nicht gebunden. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Bericht des Vorstands zu TOP 6 

 
Der Vorstand hat zu Punkt 6 der Tagesordnung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 

4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die vorgeschlagene 

Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter teilweiser Einschränkung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts der 

Aktionäre sowie für die vorgeschlagene Ermächtigung zur Veräußerung eigener 

Aktien anders als über die Börse oder unter Wahrung des Gleichbehandlungssatzes 

und zum vorgeschlagenen Ausgabebetrag erstattet. Der Bericht liegt vom Tage der 

Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur 

Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Auf Verlangen wird dieser Bericht jedem 

Aktionär unverzüglich und kostenlos übersandt. Der Bericht wird wie folgt bekannt 

gemacht:  

 

Unter Tagesordnungspunkt 6 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die 

Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und in Übereinstimmung mit üblicher 

Unternehmenspraxis zu ermächtigen, bis zum 30. September 2010 eigene Aktien im 

Umfang von insgesamt bis zu zehn Prozent des derzeitigen Grundkapitals oder – falls 

dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der vorliegenden 

Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben.  

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung gemäß § 53a 

AktG zu wahren. Der vorgeschlagene Erwerb der Aktien über die Börse, durch ein 

öffentliches Kaufangebot oder durch die öffentliche Einladung, Verkaufsofferten 

abzugeben, trägt diesem Grundsatz Rechnung. Sofern ein öffentliches Angebot 

überzeichnet ist, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Eine bevorrechtigte 

Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär sowie 

eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen können vorgesehen werden. Diese 

Möglichkeiten dienen dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu 

erwerbenden Quoten und kleinere Restbestände zu vermeiden und damit die 

technische Abwicklung zu erleichtern.  

Gemäß der vorgeschlagenen Ermächtigung können die von der Gesellschaft 

erworbenen eigenen Aktien entweder eingezogen oder aber durch ein öffentliches 

Angebot an alle Aktionäre oder über die Börse wieder veräußert werden. Mit den 

beiden letzten Möglichkeiten wird auch bei der Veräußerung der Aktien das Recht der 

Aktionäre auf Gleichbehandlung gewahrt.  



 
 
 
 
 
 
 

 

1) Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht im Einklang mit der gesetzlichen 

Regelung in § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 AktG weiter vor, dass der Vorstand 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Veräußerung der erworbenen 

eigenen Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 

Angebot an alle Aktionäre vornehmen kann, wenn die erworbenen 

eigenen Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der 

den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum 

Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.  

Die Möglichkeit einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse 

oder durch ein Angebot an alle Aktionäre liegt im Interesse der 

Gesellschaft und der Aktionäre, da durch die Veräußerung von Aktien 

beispielsweise an institutionelle Anleger zusätzliche in- und ausländische 

Aktionäre gewonnen werden können. Die Gesellschaft wird darüber 

hinaus in die Lage versetzt, ihr Eigenkapital den jeweiligen 

geschäftlichen Erfordernissen anzupassen und schnell und flexibel auf 

günstige Börsensituationen reagieren zu können. Die Vermögens- wie 

auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden gewahrt. Den 

Aktionären entsteht angesichts des geringen Volumens kein Nachteil, da 

die unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien 

nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs der 

Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der 

Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Bei der Ausübung der 

Ermächtigung ist eine anderweitige Ausgabe oder Veräußerung von 

Aktien oder eine Ausgabe von Options- oder Wandlungsrechten, soweit 

diese unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG während der Laufzeit dieser Ermächtigung erfolgt, zu 

berücksichtigen. Interessierte Aktionäre können daher eine zum Erhalt 

ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd 

gleichen Konditionen über die Börse erwerben.  

2) Die Gesellschaft soll ferner auch die Möglichkeit haben, eigene Aktien im 

Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen und beim (auch 

mittelbaren) Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen als Gegenleistung anbieten zu können.  

Der Preis, zu dem eigene Aktien in diesem Fall verwendet werden, hängt 

von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls und vom Zeitpunkt ab. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Vorstand und Aufsichtsrat werden sich bei der Preisfestsetzung an den 

Interessen der Gesellschaft ausrichten.  

Wie bereits in der Vergangenheit prüft der Vorstand fortlaufend 

Gelegenheiten für die Gesellschaft zum Erwerb von Unternehmen oder 

Beteiligungen an Unternehmen. Der Erwerb derartiger Beteiligungen 

oder Unternehmen gegen Gewährung von Aktien liegt im Interesse der 

Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung oder Verstärkung der 

Marktposition des Aragon Konzerns führt oder den Markteintritt in neue 

Geschäftsfelder ermöglicht oder erleichtert. Um dem Interesse der 

Veräußerer oder der Gesellschaft an einer Bezahlung in Form von Aktien 

der Gesellschaft für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses solcher 

Verträge zeitnah und flexibel Rechnung tragen zu können, ist es 

erforderlich, sofern nicht auf ein genehmigtes Kapital zurückgegriffen 

werden soll, dass der Vorstand zur Gewährung eigener Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats ermächtigt wird. Da das Volumen der eigenen Aktien 

beschränkt sein wird und die Aktien zu einem Wert ausgegeben werden 

sollen, der sich an dem Börsenkurs orientiert, haben interessierte 

Aktionäre die Möglichkeit, im zeitlichen Zusammenhang mit einer zu den 

vorgenannten Zwecken des Unternehmenszusammenschlusses oder des 

Unternehmens- oder Beteiligungserwerbs erfolgenden Veräußerung von 

eigenen Aktien, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen 

wird, Aktien zum Börsenkurs und damit im Wesentlichen zu 

vergleichbaren Konditionen über die Börse hinzu zu erwerben.  

Aufgrund der vorstehenden Erwägungen liegt aus Sicht des Vorstands 

die vorgeschlagene Veräußerung von eigenen Aktien im Interesse der 

Gesellschaft und der Aktionäre und kann es im Einzelfall rechtfertigen, 

das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Der Vorstand und der 

Aufsichtsrat werden in jedem einzelnen Fall prüfen und abwägen, ob der 

Zusammenschluss oder Erwerb gegen Gewährung eigener Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts im Interesse der Gesellschaft liegt.  

3) Ferner soll die Gesellschaft die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien zur 

Erfüllung von Options- bzw. Wandlungsrechten und Wandlungspflichten 

aus bestimmten von der Gesellschaft oder einer unmittelbaren oder 

mittelbaren Tochtergesellschaft der Gesellschaft ausgegebenen Options- 

und/oder Wandelanleihen zu verwenden.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Durch die vorgeschlagene Beschlussfassung wird keine neue oder 

weitere Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelanleihen 

geschaffen. Sie dient lediglich dem Zweck, der Verwaltung die 

Möglichkeit einzuräumen, Options- bzw. Wandlungsrechte oder 

Wandlungspflichten, die aufgrund anderweitiger Ermächtigungen 

ausgegeben werden, mit eigenen Aktien anstelle der Inanspruchnahme 

des ansonsten verfügbaren bedingten Kapitals zu bedienen, wenn dies 

im Einzelfall nach Prüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat im Interesse 

der Gesellschaft liegt. Derzeit bestehen keine Options- bzw. 

Wandlungsrechte oder Wandlungspflichten, die für eine Bedienung durch 

eigene Aktien aufgrund der vorgeschlagenen Ermächtigung in Betracht 

kommen würden.  

4) Darüber hinaus soll die Gesellschaft die Möglichkeit haben, bei einer 

Veräußerung der Aktien durch Angebot an alle Aktionäre das 

Bezugsrecht der Aktionäre teilweise zugunsten der Inhaber von Options- 

und Wandlungsrechten auszuschließen. Dadurch kann diesen ebenfalls 

ein Bezugsrecht auf die Aktien in dem Umfang gewährt werden, wie es 

ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach 

Erfüllung einer Wandlungspflicht zustehen würde. So kann die 

Gesellschaft vermeiden, dass sich der Options- oder Wandlungspreis 

verringert, was gemäß den Bedingungen der Options- und 

Wandlungsrechte im Falle einer Veräußerung von eigenen Aktien an alle 

Aktionäre ohne gleichzeitige Gewährung von Bezugsrechten zugunsten 

der Inhaber von Options- und Wandlungsrechten eintreten würde.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

Grundkapital und Stimmrechte 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 6.200.000 und ist eingeteilt in 

6.200.000 Aktien. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt 6.200.000. Die  

Gesellschaft hält 25.490 eigene Aktien. Diese Angaben beziehen sich auf den 

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Einberufung im elektronischen Bundesanzeiger. 

 

Teilnahme an der Hauptversammlung  

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Abstimmung sind nach § 21 der 

Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum 

Ablauf des 22. Mai 2009 (24.00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden Adresse  

 

Aragon Aktiengesellschaft 

c/o Bankhaus Gebr. Martin AG 

Wertpapiertechnik 

Kirchstraße 35 

73033 Göppingen 

 

angemeldet und unter dieser Adresse den von dem depotführenden Institut erstellten 

Nachweis erbracht haben, dass sie zu Beginn des 8. Mai 2009 (0.00 Uhr, MESZ) 

Aktionär der Gesellschaft waren. Der Nachweis über nicht in Girosammelverwahrung 

befindliche Aktien kann auch von der Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen 

Einreichung der Aktien ausgestellt werden. Die Anmeldung und der Nachweis 

bedürfen der Textform (§ 126 b BGB) und müssen in deutscher oder englischer 

Sprache erfolgen.  

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass Aktionäre sich in der Hauptversammlung auch 

durch einen Bevollmächtigten, zum Beispiel ein Kreditinstitut oder eine 

Aktionärsvereinigung, vertreten lassen können.  

Darüber hinaus bietet die Gesellschaft den Aktionären an, von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der 

Hauptversammlung mit der Stimmrechtsausübung, nicht jedoch mit der Ausübung 

sonstiger Aktionärsrechte, zu bevollmächtigen. Der Vorstand hat Herrn Ralf Funke als 

Stimmrechtsvertreter für die weisungsgebundene Ausübung des Stimmrechts der 

Aktionäre bestellt.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Sofern die Aktionäre ihre Stimmrechte von den Stimmrechtsvertretern der 

Gesellschaft ausüben lassen möchten, werden sie gebeten, die bei der jeweiligen 

Depotbank anzufordernde Eintrittskarte auf ihren eigenen Namen ausstellen zu 

lassen und die Eintrittskarte im Original an den Stimmrechtsvertreter unter folgender 

Adresse zu schicken: Ralf Funke, Aragon Aktiengesellschaft, Kormoranweg 1, 65201 

Wiesbaden. Des Weiteren ist eine Vollmacht sowie eine Weisung für die Abstimmung 

über die jeweiligen Beschlussvorschläge an den Stimmrechtsvertreter schriftlich (Ralf 

Funke, Aragon Aktiengesellschaft, Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden) oder per 

Telefax (+49 (0) 611 890 575 - 99) zu senden. Schriftliche oder per Telefax erteilte 

Vollmachten und Weisungen bzgl. des Stimmrechtsvertreters für entsprechend der 

obigen Voraussetzungen rechtzeitig nachgewiesenen Anteilsbesitz müssen bis zum 

Mittwoch, den 27. Mai 2009, 16.00 Uhr, bei der oben genannten Adresse bzw. unter 

der dort genannten Telefax-Nummer der Gesellschaft eingehen, um auf der 

Hauptversammlung berücksichtigt werden zu können, soweit die Vollmachten nicht 

der Gesellschaft in der Hauptversammlung vor der Abstimmung vorgelegt werden.  

 

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem 

bestimmten Tagesordnungspunkt und/oder Wahlvorschläge gemäß §§ 126, 127 AktG 

bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:  

 

Aragon Aktiengesellschaft 

Investor Relations 

Kormoranweg 1 

65201 Wiesbaden 

Fax: +49 (0) 611 890 575 – 99 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die bis 14. Mai 2009, 24:00 

Uhr, zugehen und die die weiteren Voraussetzungen für eine Pflicht der Gesellschaft 

zur Zugänglichmachung nach §§ 126, 127 AktG erfüllen, werden einschließlich des 

Namens des Aktionärs, einer Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung unter der Internetadresse www.aragon.ag im Bereich 

„Hauptversammlung“ veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu 

den Gegenanträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

veröffentlicht.  

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Freie Verfügbarkeit der Aktien  

Die Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert; 

Aktionäre können deshalb über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung weiterhin 

frei verfügen.  

Umfangreiche Informationen über das Unternehmen  

Umfangreiche Informationen über die Angelegenheiten der Aragon Aktiengesellschaft 

finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aragon.ag.  

Vorlagen an die Aktionäre  

Vom Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung an liegen in den 

Geschäftsräumen der Aragon Aktiengesellschaft, Kormoranweg 1, 65201 Wiesbaden, 

folgende Unterlagen zur Einsicht der Aktionäre aus:  

- der festgestellte Jahresabschluss und der Konzernabschluss sowie die Lageberichte 

für die Aragon Aktiengesellschaft und den Konzern und der Bericht des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008; 

- der Bericht des Vorstands TOP 6.  

 

Vorgenannte Unterlagen können ferner im Internet unter www.aragon.ag im Bereich 

„Investor Relations/Hauptversammlung“ eingesehen werden. Auf Wunsch wird jedem 

Aktionär von der Gesellschaft unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der 

vorgenannten Unterlagen erteilt.  

Die Hauptversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. 

Wiesbaden, im April 2009 

Aragon Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 


